
Dritter Abschnitt.

Erlöschen der Schuldverhältnisse.

Erster Titel.

Erfüllung.

362. Das Schuldverhältniß er-
lischt, wenn die geschuldete

Leistung an den Gläubiger bewirkt

wird 1).
Wird an einen Dritten zum Zwecke

der Erfüllung geleistet, so finden die
Vorschriften des § 185 Anwendung.

363. ihm als Erfüllung ange-

botene Leistung als Erfüllung ange-
nommen, so trifft ihn die Beweis-
last, wenn er die Leistung deshalb

nicht als Erfüllung gelten lassen will,
weil sie eine andere als die geschul-

dete Leistung oder weil sie unvoll-

ständig gewesen sei.

364. "lischt, wenn der Gläubi-

ger eine andere als die geschuldete

Leistung an Erfüllungsstattannimmt.
Uebernimmt der Schuldner zum

Zwecke der Befriedigung des Gläu—
bigers diesem gegenüber eine neue

Verbindlichkeit, so ist im Zweifel!
nicht anzunehmen, daß er die Ver—
bindlichkeit an Erfüllungsstatt über-
nimmt.

365. Forderung gegen einen
Dritten oder ein anderes Recht an

Erfüllungsstatt gegeben, so hat der
Schuldner wegen eines Mangels im
Rechte oder wegen eines Mangels

1) Ueber Theilzahlungen s. § 266.
aus öffenllichen Kassen s. E. 92.

Hat der Gläubiger eine

der Sache in gleicher Weise wie ein
Verläufer Gewähr zu leisten.

366.  Ist der Schuldner dem
Gläubiger aus mehreren

Schuldverhältnissen zu gleichartigen
Leistungen verpflichtet und reicht das
von ihm Geleistete nicht zur Tilg-
ung sämmtlicher Schulden aus, so
wird diejenige Schuld getilgt, welche
er bei der Leistung bestimmt.

Trifft der Schuldner keine Be-

stimmung, so wird zunächst die säl-
lige Schuld, unter mehreren sälligen
Schulden diejenige, welche dem Gläu-
biger geringere Sicherheit bietet,
unter mehreren gleich sicheren die
dem Schuldner lästigere, unter meh-
reren gleich lästigen die ältere Schuld

DasSchuldverhältniß er-
und bei gleichem Aller jede Schuld
verhältnißmäßig getilgt.

367. Hat der Schuldner außer
der Hauptleistung Zinsen

und Kosten zu entrichten, so wird

eine zur Tilgung der ganzen Schuld
nicht ausreichende Leistung zunächst
auf die Kosten, dann auf die Zinsen

Wird eine Sache, eine

und zuletzt auf die Hauptleistung an-

gerechnet.
Bestimmt der Schuldner eine an-

dere Anrechnung, so kann der Gläu-
biger die Annahme der Leistung ab-
lehnen.

368. Der Glänubiger hat gegen
Empfang der Leistung auf

Verlangen einschriftliches Empfangs-
bekenntniß (Quittung) zu ertheilen.

Zahlungsort s. §§ 269, 270. Zahlungen
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Hat der Schuldner ein rechtliches

Interesse, daß die Quittung in an—
derer Form ertheilt wird, so kann er

die Ertheilung in dieser Form ver-

langen.
Die Kosten der Quittung

369. hat der Schuldner zu

tragen und vorzuschießen,  sofern nicht
aus dem zwischen ihm und dem Gläu-

biger bestehenden Rechtsverhältnisse
sich ein Anderes ergiebt.

Treten in Folge einer Uebertrag-

ung der Forderung oder im Wege
der Erbfolge an die Stelle des ur-

sprünglichen Gläubigers mehrere
Gläubiger, so fallen die Mehrkosten
den Glänbigern zur Last.

370. Der Ueberbringer einer
Quittunggilt als ermäch-

tigt, die Leistung zu empfangen, so-
fern nicht die dem Leistenden bekann-
ten Umstände der Annahme einer

solchen Ermächtigunge entgegenstehen.
Ist über die Forderung

371. ein Schuldschein ausge-
stellt worden, so kann der Schuldner
neben der Quittung Rückgabe des

Schuldscheins verlangen. Behauptet
der Gläubiger, zur Rückgabe außer
Stande zu sein, so kann der Schuld-
ner das öffentlich beglaubigte Aner-

kenntniß verlangen, daß die Schuld
erloschen sei.

—.—

372.

Zweiter Titel.

Hinterlegung 1).

Geld, Werthpapiere und
 sonstige Urkunden sowie

Kostbarkeiten kann der Schuldner
bei einer dazu bestimmten öffentlichen
Stelle für den Gläubiger hinterlegen,
wenn der Gläubiger im Verzuge der

Annahme ist. Das Gleiche gilt,
wenn der Schuldner aus einem an-

deren in der Person des Gläubigers

liegenden Grunde oder in Folge
einer nicht auf Fahrlässigkeit be-
ruhenden Ungewißheit über die Per-
son des Gläubigers seine Verbind-
lichkeit nicht oder nicht mit Sicher-
heit erfüllen kann ?).

373. Ist der Schuldner nur
gegen eine Leistung des

Gläubigers zu leisten verpflichtet,
so kann er das Recht des Gläubigers

zum Empfange der hinterlegten
Sache von der Bewirkung der Ge-

genleistung abhängig machen.
374. Die Hinterlegung hat bei

der Hinterlegungsstelledes

Leistungsorts zu erfolgen; hinterlegt
der Schuldner bei einer anderen

Stelle, so hat er dem Gläubiger den
daraus entstehenden Schaden zu er-

setzen.
Der Schuldner hat dem Gläubiger

die Hinterlegung unverzüglich anzu-
zeigen; im Falle der Unterlassung

1) Die Hinterlegung (Deponirung) hat zwei Seiten: eine schuldlösende
oder forderungsichernde und diese ist unter der Ueberschrift „Hinterlegung“
s. §§ 372 ff. normirt, und eine forderungerzeugende, nämlich die Verbindlichkeit
des Verwahrers erzeugende Seite — und diese ist unter der Ueberschrift „Ver-
wahrung“ im XII. Titel des Obligationenrechts § 688 ff. geregelt.

Heber die landesgesetzliche Organisation der Hinterlegungsstellen (Depositen-

ämter) und die #egelung ihrer Kompetenz und ihres Geschäftsganges s. E. 144
mit Anm.) bis 146 (mit Anm.).

2) Verkaufsselbsthilfe s. § 383

Gareis, Bürgerliches Gesetzbuch.



66 Zweites Buch: Recht der Schuldverhältnisse.

ist er zum Schadensersatze verpflich-
tet. Die Anzeige darf unterbleiben,
wenn sie unthunlich ist.

375. Ist die hinterlegte Sache der Hinterlegungsstelle
durch die Post übersendet worden,
so wirkt die Hinterlegung auf die
Zeil der Aufgabe der Sache zur
Post zurück.

376. Der Schuldner hat das
 Recht, die hinterlegte

Sache zurückzunehmen.
Die Rücknahme ist ausgeschlossen:

1. wenn der Schuldner der Hin-

terlegungsstelle erklärt, daß er
auf das Recht zur Rücknahme

verzichte;
2. wenn der Gläubiger der Hin-

terlegungsstelle die Annahme er-

klärt;
3. wenn der Hinterlegungsstelle

ein zwischen dem Gläubiger und
dem Schuldner ergangenes

rechtskräftiges Urtheil vorgelegt. gen, unter denen er die Leistung zu
wird, das die Hinterlegung für
rechtmäßig erklärt.

377. Das Recht zur Rücknahme
ist der Pfändung nicht un-

terworfen.
Wird über das Vermögen des

Schuldners der Konkurs eröffnet, so
kann während des Konkurses das
Recht zur Rücknahme auch nicht von
dem Schuldner ausgeübt werden.

378. Ist die Rücknahme der
hinterlegten Sache aus-

geschlossen, so wird der Schuldner
durch die Hinterlegung von seiner
Verbindlichkeit in gleicher Weise be-
freit, wie wenn er zur Zeit der Hin-

terlegung an den Gläubiger geleistet
hätte.

— — — ——
—

379. Ist die Rücknahme der
hinterlegten Sache nicht

ausgeschlossen, so kann der Schuld-
ner den Gläubiger auf die hinter-
legte Sache verweisen.

Solange die Sache hinterlegt ist,
trägt der Gläubiger die Gefahr und
ist der Schuldner nicht verpflichtet,
Zinsen zu zahlen oder Ersatz für
nicht gezogene Nutzungen zu leisten.

Nimmt der Schuldner die himer-

legte Sache zurück, so gilt die Hin-
terlegung als nicht erfolgt.

380. Soweit nach den für die
Hinterlegungsstelle gel-

tenden Bestimmungen zum Nach-
weise der Empfangsberechtigung des
Gläubigers eine diese Berechtigung
anerkennende Erklärung des Schuld-
ners erforderlich oder genügend ist,
kann der Gläubiger von dem Schuld-
ner die Abgabe der Erklärung unter

denselben Voraussetzungen verlau-

fordern berechtigt sein würde, wenn
die Hinterlegung nicht erfolgt wäre.

381. Die Kosten der Hinter—
legung fallen dem Gläubi—

ger zur Last, sofern nicht der Schuld-
ner die hinterlegte Sache zurück-
nimmt.

382. Das Recht des Gläubigers
"auf den hinterlegten Be-

trag erlischt mit dem Ablaufe von

dreißig Jahren nach dem Empfange
der Anzeige von der Hinterlegung,
wenn nicht der Gläubiger sich vorher
bei der Hinterlegungsstelle meldet;
der Schuldner ist zur Rücknahme
berechtigt, auch wenn er auf das

Recht zur Rücknahme verzichtet hat.

1) Dem Hinterleger muß mindestens während eines Jahres (von dem
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 — Ist die geschuldete beweg. Die Androhung und die Benach-
383. liche Sache zur Hinterleg-
ung nicht geeignet, so kann der
Schuldner sie im Falle des Verzugs
des Gläubigers am Leistungsorte
versteigern lassen und den Erlös hin-
terlegen 1). Das Gleiche gilt in den
Fällen des § 372 Satz 2, wenn der
Verderb der Sache zu besorgen oder
die Aufbewahrung mit unverhältniß-
mäßigen Kosten verbunden ist.

Ist von der Versteigerung am

Leistungsort ein angemessener Er-
solg nicht zu erwarten, so ist die
Sache an einem geeigneten anderen

Orte zu versteigern.
Die Versteigerung hat durch einen

für den Versteigerungsort bestellten
Gerichtsvollzieher oder zu Versteiger-
ungen besugten anderen Beamten
oder öffentlich angestellten Verstei-
gerer öffentlich zu erfolgen (öffent-
liche Versteigerung). Zeit und Ort
der Versteigerung sind unter allge-
meiner Bezeichnung der Sacheöffent-
lich bekaunt zu machen.

Die Versteigerung ist erst
384. zulässig, nachdem sie dem
Gläubiger angedroht worden ist;
die Androhung darf unterbleiben,
wenn die Sache dem Verderb aus-

gesetzt und mit dem Aufschube der

Versteigerung Gefahr verbunden ist.
Der Schuldner hat den Gläubiger

von der Versteigerung unverzüglich
zu benachrichtigen; im Falle der
Unterlassung ist er zum Schadenser-
satze verpflichtet.

richtigung dürfen unterbleiben, wenn
sie unthunlich sind.

385. Hat die Sache einen Bör- sen= oder Marktpreis, so

kann der Schuldner den Verkauf aus

freier Hand durch einen zu solchen
Verkäufen öffentlich ermächtigten
Handelsmäkler oder durch eine zur

öffentlichen Versteigerung befugte
Person zum laufenden Preise be-
wirken.

386.  Die Kosten der Versteiger-
ung oder des nach § 385

erfolgten Verkaufs fallen dem Gläu-
biger zur Last, sofern nicht der
Schuldner den hinterlegten Erlös
zurücknimmt.

Dritter Titel.

 Aufrechnung ).

387. Schulden zwei Personen
 einander Leistungen, die

ihrem Gegenstande nach gleichartig
sind, so kann jeder Theil seine For-
derung gegen die Forderung des an-
deren Theiles aufrechnen, sobald er

die ihm gebührende Leistung fordern
und die ihm obliegende Leistung be-
wirken kann.

388. Die Aufrechnung erfolgt
 durch Erklärung gegen—

über dem anderen Theile. Die Er—
klärung ist unwirksam, wenn sie un-

ter einer Bedingung oder einer Zeit—

bestimmung abgegeben wird.

Zeitpunlte an gerechnet, mit welchem das Recht des Gläubigers auf den hinter-
legten Betrag erlischt) die Rücknahme des hinterlegten Vetrags gestattet sein.
Hierüber und über das im Uebrigen möglicherweise bestehende Anfallsrecht der
Hinterlegungsstelle s. E. 145.

1) Verkaufsselbsthilfe, vgl. HGB. Art. 343.
2) Dig. 16. 2 Cod. 4. 31 de compensationibus.
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389. Die Aufrechnung bewirkt,

punkt erloschen gelten, in welchem
sie zur Aufrechnung geeignet einan-
der gegenübergetreten sind.

390. Eine Forderung, der eine
 Einrede entgegensteht,

kann nicht aufgerechnet werden. Die
Verjährung schließt die Aufrechnung
nicht aus, wenn die verjährte For-
derung zu der Zeit, zu welcher sie
gegen die andere Forderung aufge-
rechnet werden konnte, noch nicht
verjährt war.

391. Die Aufrechnung wird
 nicht dadurch ausgeschlos-

sen, daß für die Forderungen ver-
schiedene Leistungs= oder Abliefer-
ungsorte bestehen. Der aufrechnende
Theil hat jedoch den Schaden zu er-
setzen, den der andere Theil dadurch
erleidet, daß er in Folge der Auf-
rechnung die Leistung nicht an dem
bestimmten Orte erhält oder bewir-
ken kann.

Ist vereinbart, daß die Leistung
zu einer bestimmten Zeit an einem

bestimmten Orte erfolgen soll, so ist
im Zweifel anzunehmen, daß die
Aufrechnung einer Forderung, für
die ein anderer Leistungsort besteht,
ausgeschlossen sein soll.

392. Durch die Beschlagnahme
einer Forderung wird die

Aufrechnung einer dem Schuldner
gegen den Gläubiger zustehenden
Forderung nur dann ausgeschlossen,
wenn der Schuldner seine Forder-
ung nach der Beschlagnahme erwor-

ben hat oder wenn seine Forderung

1) Landesrechtliche Abweichungen
) Bundesstaat s. E. 5.

daß die Forderungen, so-
weit sie sich decken, als in dem Zeit-

erst nach der Beschlagnahme und
später als die in Beschlag genom-

mene Forderung fällig geworden ist.

393.  Gegen eine Forderung
aus einer vorsätzlich be-

gangenen unerlaubten Handlung ist
die Aufrechnung nicht zulässig.

394. Soweit eine Forderung
 der Pfändung nicht unter-

worfen ist, findet die Aufrechnung
gegen die Forderung nicht statt 1).
Gegen die aus Kranken-, Hülfs-oder
Sterbe-Kassen, insbesondere aus
Knappschaftskassen und Kassen der
Knappschaftsvereine, zu beziehenden
Hebungen können jedoch geschuldete
Beiträge ausgerechnet werden.

395.  Gegen eine Forderung des
Reichs oder eines Bundes-

staats ) sowie gegen eine Forderung
einer Gemeinde oder eines anderen

Kommunalverbandes ist die Auf-
rechnung nur zulässig, wenn die Leist-

ung an dieselbe Kasse zu erfolgen

hat, aus der die Forderung des Auf-
rechnenden zu berichtigen ist.

Hat der eine oder der an-
396. dere Theil mehrere zur

Aufrechnung geeignete Forderungen,
so kann der aufrechnende Theil die
Forderungen bestimmen, die gegen
einander aufgerechnet werden sollen.
Wird die Aufrechnung ohne eine
solche Bestimmungerklärt oder wider-
spricht der andere Theil unverzüg-
lich, so findet die Vorschrift des
§ 366 Abs. 2 entsprechende An-

wendung.
Schuldet der aufrechnende Theil

dem anderen Theile außer der Haupt-
leistung Zinsen und Kosten, so finden

läßt E. 81 zu.
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die Vorschriften des § 367 entspre= dem Schuldner durch Vertrag die
chende Anwendung. Schuld erläßt.

„ . Das Gleiche gilt, wenn der Gläu—

Vierter Titel. biger durch Vertrag mit dem Schuld—

Erlaß. ner anerkennt, daß das Schuldver-

397. Das Schuldverhältniß er= hältniß nicht bestehe. lischt, wenn der Gläubiger

Vierter Abschnitt.

Uebertragung der Forderung.

398.  Eine Forderung kann von recht kann auch der neue Gläubiger
 dem Gläubiger durch Ver= geltend machen.
trag mit einem Anderen auf diesen Der bisherige Gläubiger
überlragen werden (Abtretung). Mit 402. Der bisherige Gläubiger dem neuen
dem Abschlusse des Vertrags tritt Gläubiger die zur Geltendmachung
der neue Gläubiger an die Stelle des der Forderung nöthige Auskunft zu

bisherigen Gläubigers. ertheilen und ihm die zum Beweise

399. Eine Forderung kann der Forderung dienenden Urkunden,
 5nicht abgetreten werden, soweit sie sich in seinem Besitze be-
wenn die Leistung an einen anderen finden, auszuliefern.
als den ursprünglichen Gläubiger ’aherige Gläuhiger

nicht ohne Veränderungihres Inhalts 403. Der bisherigeGläubiger Gläubiger
erfolgen kann oder wenn die Abtret- auf Verlangen eine öffentlich beglau-
ung durch Vereinbarung mit dem bigte Urkunde über die Abtretung
Schuldner ausgeschlossen ist. auszustellen. Die Kosten hat der

400. Ein Forderungkann nicht neue Gläubiger zu tragen und vor-
 abgetreten werden, soweit zuschießen.

sie der Pfändung nicht unterworfen

ist 1). 404. Der Schuldner kann dem
401. Mit der abgetretenenFor-  neuen Gläubiger die Ein-

 derung gehen die Hypothe- wendungen entgegensetzen, die zur
ken oder Pfandrechte, die für sie be- Zeit der Abtretung der Forderung
stehen, sowie die Rechte aus einer gegen den bisherigen Gläubiger be-
für sie bestellten Bürgschaft auf den gründet waren ).

neuen Gläubiger über. 405. Hat der Schuldner eine
#  Urkunde über die Schuld

Fall der Zwangsvollstreckung oder ausgestellt, so kann er sich, wenn die

Forderung unter Vorlegung der Ur-

1) Vgl. CPrO. §§ 715, 749.
2) Exceptionos ex persona cedentis, — anders s. §§ 792, 796, WD.

Art. 82 und HGV. 303 Abs. 2; eine andere Ausnahme im Transportrecht f.
Gareis, HR. § 66 a. E. (5. Aufl. S. 554).
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